
Reise-Rücktrittsversicherung
Stornokostenabsicherung vor der Reise bei 
•  häuslicher Isolation (Quarantäne) infolge einer behörd-

lichen Maßnahme (z. B. Anordnung) oder einer Anord-
nung durch berechtigte Dritte (z. B. Arzt) 

•  Verweigerung der Beförderung bzw. Betretens des  
versicherten Mietobjektes durch berechtigte Dritte  
(z. B. Flughafenpersonal, Vermieter) am Tag der Hinreise

Erstattung 
•  der entstandenen Storno- oder Umbuchungskosten 
•  des Einzelzimmer-Zuschlags bei Teilstornierung
•  der Hinreise-Mehrkosten z. B. für Hotel oder Flug
Selbstbehalt: Kein Selbstbehalt

Urlaubsgarantie
Reisepreisabsicherung während der Reise bei
•  Isolation (Quarantäne) infolge einer behördlichen  

Maßnahme (z. B. Anordnung) oder einer Anordnung 
durch berechtigte Dritte (z. B. Arzt)

•  Verweigerung der Beförderung bzw. Betretens des 
versicherten Mietobjektes durch berechtigte Dritte (z. B. 
Flughafenpersonal, Vermieter) am Tag der Rückreise

Erstattung
•  der nicht genutzten Reiseleistungen
•  des vollen Reisepreises bei Abbruch in der  

1. Hälfte der Reise (max. bis zum 8. Reisetag)
•  der Rückreise-Mehrkosten z. B. für Hotel oder Flug
Selbstbehalt: Kein Selbstbehalt

Corona-Reiseschutz als zusätzliche Absicherung
zu Ihrer HanseMerkur Reiseversicherung, die eine Reise-Rücktritt beinhaltet 

Diese Informationen geben den Versicherungsumfang nur beispielhaft wieder. Die kompletten Bedingungen erhal-
ten Sie im Reisebüro. Sie können die Bedingungen auch im Internet unter www.hmrv.de/avb abrufen. Maßgebend 
für den Versicherungsschutz sind die Versicherungsbedingungen VB-RS 2020 (T-Corona-D) der HanseMerkur 
Reiseversicherung AG.

Außergerichtliche Schlichtungs- und Beschwerdeverfahren: Schlichtungsversuche und Beschwerden können – 
wenn eine Einigung mit der HanseMerkur nicht erzielt werden kann – an folgende Schlichtungs- und Beschwerde-
stellen gerichtet werden: Zuständig für alle Versicherungszweige: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 
08 06 32, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de
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Corona-Reiseschutz-Ergänzug
alle Reisearten außer Schiffsreisen
bis 45 Tage

Reisepreis
bis EUR

Einzelperson 
EUR

100,– 4,–
200,– 7,–
400,– 11,–
600,– 14,–
800,– 17,–

1.000,– 22,–
1.500,– 29,–
2.000,– 39,–
2.500,– 49,–
3.000,– 59,–
4.000,– 75,–
5.000,– 89,–

Reise-Rücktrittsversicherung (RRV)
Urlaubsgarantie (Reiseabbruch-Vers.)

Informationen zum Ergänzungsprodukt Corona-Reiseschutz

Abschlussfrist: Der Corona-Reiseschutz ist sofort bei Buchung abzuschließen, spätestens aber nach drei Werktagen. Nach dem 3. Werktag ist der Schutz 
noch abschließbar, es gilt nun aber eine Karrenzzeit von 10 Tagen, in denen kein Versicherungsschutz besteht. Spätestens 30 Tage vor Reiseantritt muss 
der Corona-Reiseschutz gebucht werden. Liegen zwischen Reisebuchung und Reiseantritt weniger als 30 Tage, muss der Abschluss spätestens am 
3. Werktag nach Reisebuchung erfolgen.
Risikopersonen: Als Risikopersonen bezeichnen wir:
•  Personen, die mit der versicherten Person gemeinsam eine Reise gebucht haben. Dies gilt nicht, wenn mehr als 6 Personen oder bei Familientarifen mehr  

als 2 Familien gemeinsam eine Reise buchen.
• Personen, die mit der versicherten Person in häuslicher Gemeinschaft leben.


